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An den Vorsitzenden der     03.01.2023 

Gemeindevertretung Eichenzell 

Herrn Joachim Bohl 

Schlossgasse 4 

36124 Eichenzell 

 

 

Sehr geehrter Herr Bohl, 

 

im Namen der Fraktion der Bürgerliste Eichenzell bitte ich Sie, die folgende Anfrage auf die 

Tagesordnung der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung zu setzen: 

 

 

Räumlichkeiten „Altes Brauhaus“ 

 

Es werden in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Informationen an uns herangetragen, 

dass die Gemeinde plant, die Räumlichkeiten „Altes Brauhaus“ als Büroflächen zu nutzen. 

 

 

Wir bitten hierzu um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Gibt es Überlegungen seitens der Gemeindeverwaltung, die Räumlichkeiten des Gasthauses „Altes 

Brauhauses“ als Büroflächen für die Gemeindeverwaltung zu nutzen? Wenn ja, wie weit sind diese 

Überlegungen fortgeschritten? 

2. Wie lange läuft der aktuelle Pachtvertrag und mit wem ist dieser abgeschlossen? 

3. Ist es von Seiten des Gemeindevorstandes geplant, den Standort langfristig als Standort für 

Gastronomie zu erhalten? 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Weber  

Fraktionsvorsitzender  



Anfrage der Bürgerliste – Räumlichkeiten „Altes Brauhaus“ 

Sitzung der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 

 

1. Gibt es Überlegungen seitens der Gemeindeverwaltung, die Räumlichkeiten des Gasthauses „Altes 

Brauhauses“ als Büroflächen für die Gemeindeverwaltung zu nutzen? Wenn ja, wie weit sind diese 

Überlegungen fortgeschritten? 

Nein, derzeit nicht. 

 

2. Wie lange läuft der aktuelle Pachtvertrag und mit wem ist dieser abgeschlossen? 

Der Mietvertrag läuft noch bis zum 31.07.2023 und verlängert sich automatisch um 1 Jahr wenn er 

nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Der Mietvertrag ist nicht mit der Wirtin sondern mit einer 

Brauerei geschlossen, die die Gaststätte entsprechend untervermietet. Die jeweilige Untervermietung 

bedarf der Zustimmung des Gemeindevorstandes. 

 

3. Ist es von Seiten des Gemeindevorstandes geplant, den Standort langfristig als Standort für 

Gastronomie zu erhalten? 

Dies wurde bisher aufgrund fehlender Veranlassung im Gemeindevorstand nicht behandelt. 

 

 


